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Planung / Vorhaben: Bebauungsplan „PV-Anlage Gielsdorf“ und 14. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes der Stadt Altlandsberg (Stand: Entwürfe November 2022) 

Gemeinde / Ortsteil: Altlandsberg / Gielsdorf 
Kreis: Märkisch-Oderland 
Region: Oderland-Spree 

Ihre Anfragen vom: 
05.04.2023 

 

 

eingegangen am: 
05.04.2023        

 

 

Ihr Zeichen/Reg-Nr.:                   
(Projekt-Nr.) 21-134                                                         

 

 

  Stellungnahme zur Zielanfrage gemäß Art. 12 bzw. 13 des Landesplanungsvertrages 

  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

X  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Beurteilung der angezeigten Planungsabsicht: 

  Die Planungsabsicht steht im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung 

  Es ist derzeit kein Widerspruch zu Zielen der Raumordnung zu erkennen 

X  Die Planungsabsicht ist an die Ziele der Raumordnung angepasst 
 Anrechnung auf die Eigenentwicklungsoption (EEO) / Wachstumsreserve (WR) in ha 

 

Erläuterungen 

Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen wird festgestellt, dass Ziele der Raumordnung sowohl dem 
BP „PV-Anlage Gielsdorf“ als auch der 14. Änderung des FNP der Stadt Altlandsberg derzeit nicht 
entgegenstehen.  

Zur Begründung verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 29.09.2022 (Mitteilung der Ziele der Raum-
ordnung und im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteiligung) zur Planung und FNP-Änderung. 

Stadt Altlandsberg 
Bauverwaltung 
Berliner Allee 6 
15345 Altlandsberg 
 

Nur per Mail an: j.schmidt@stadt-altlandsberg.de 

 

Bearb.:  Jens-Uwe Gutsche 

Gesch.-Z.:  GL5.17-46131-001-0584/2022 (BP) 

 GL5.17-46131-001-1342/2003 (FNP) 

Tel.:  0335/60676-9937 

Fax:  0335/60676-9940 

jens-uwe.gutsche@gl.berlin-brandenburg.de 

Internet:   gl.berlin-brandenburg.de 

 

mailto:j.schmidt@stadt-altlandsberg.de
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Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsabsicht  

 Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 235) 

 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II, Nr. 35) 

 Sachlicher Teilregionalplan „Regionale Raumstruktur und Grundfunktionale Schwerpunkte“ der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Oderland-Spree (RPl-RS/GSP), in Kraft getreten mit Bekanntmachung der Geneh-
migung (im ABl. Nr. 42 vom 27.10.2021, S. 812) 

Hinweise  

 Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt haben, nicht 
wesentlich geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechtsvorschriften bleiben von dieser Mittei-
lung unberührt. 

 Wir bitten, Beteiligungen gemäß Landesplanungsvertrag zur Zielmitteilung/Trägerbeteiligung zu Bauleit-
plänen, Mitteilungen über das Inkrafttreten von Bauleitplänen sowie Satzungen nach § 34 (4) BauGB 
oder die Einstellung von Verfahren nur in digitaler Form durchzuführen (E-Mail oder Download-Link) 
und dafür ausschließlich unser Referatspostfach zu nutzen: gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de. 

 Information für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten siehe folgenden Link:  
https://gl.berlin-brandenburg.de/service/info-personenbezogene-daten-gl-5.pdf. 

 

Im Auftrag 
 
gez. J.-U. Gutsche  

 

mailto:gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de
https://gl.berlin-brandenburg.de/service/info-personenbezogene-daten-gl-5.pdf
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Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree * Regionale Planungsstelle    

Eisenbahnstraße 140   *   15517 Fürstenwalde/Spree 

Tel.:  03361 598 02 41 E-Mail:  post@rpg-oderland-spree.de Bank:  Sparkasse Oder-Spree 
Fax:   03361 598 92 41 Web:     www.rpg-oderland-spree.de IBAN: DE40 1705 5050 3900 9676 78 
 BIC: WELADED1LOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionalplanerische Stellungnahme zum Bebauungsplan PV-Anlage Gielsdorf i.V.m. der 
14. FNP-Änderung der Stadt Altlandsberg 
Beteiligung und Unterrichtung der Träger öffentlicher Belange nach §4 Abs. 1 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Stadt Altlandsberg plant die Aufstellung eines Bebauungsplans, um eine 84 ha große Frei-
flächenphotovoltaikanlage nördlich der Ortslage Gielsdorf zu ermöglichen. Der Geltungsbereich 
umfasst Flächen, welche momentan intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Der Flächennut-
zungsplan der Stadt soll für den Geltungsbereich des Bebauungsplans im Parallelverfahren ge-
ändert werden. 
 
Das Vorhaben befindet sich in Übereinstimmung mit den Zielen und Erfordernissen der 
Regionalplanung. 
 
Weitere Hinweise:  
 
Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree hat in Ihrer 
06. Sitzung/07. Amtszeit am 13. Juni 2022 entsprechend § 2c Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur 
Regionalplanung und Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPlG) vom 8. Februar 2012 
(GVBl. I Nr. 13), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2021 (GVBI. I Nr. 19), die Einlei-
tung des Planverfahrens für einen Sachlichen Teilregionalplan „Erneuerbare Energien“ be-
schlossen, der im Planteil zur Solarenergienutzung Grundsätze der Raumordnung für die Pla-
nung und Errichtung solartechnischer Anlagen auf Freiflächen enthält.  
 
In der o. g. Sitzung wurden die voraussichtlichen Planungskriterien zur Steuerung der Solar-
energienutzung auf Freiflächen in einem Teilregionalplan „Erneuerbare Energien“ beschlossen. 
Diesen finden Sie in der Anlage 2 zum Beschluss Nr. 22/06/33 auf unserer Homepage unter 
Regionalpläne.  
 
Die Erfordernisse der Landesplanung – LEPro und LEP HR – entnehmen Sie der Stellungnah-
me der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung. 
 
 
 

 
 
Stadt Altlandsberg 
Bauverwaltung 
Berliner Allee 6 
15345 Altlandsberg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amadeus Dunger 
03361 598 02 45 
03361 598 92 41 dun-
ger@rpg-oderland-
spree.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fürstenwalde/Spree,  
31. Mai 2023 
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Mit freundlichen Grüßen, 

 
 
Wolfgang Rump  
Leiter Reg. Planungsstelle       
 
Verteiler GL R5, LK MOL 
 
Dateipfad: "R:\TOEB\TOEBSOLAR\Altlandsberg\Gielsdorf\PV Anlage Gielsdorf\BP_PV-Anlage Gielsdorf_Du_31052023.doc" 
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Lisa Köhn

Von: Boos, Katja <Katja_Boos@landkreismol.de>
Gesendet: Freitag, 3. November 2023 09:28
An: Kathleen Wibranek
Betreff: AW: AZ 1702-2023 und 1705-2023

Sehr geehrte Frau Wibranek, 
 
sie sollen für beide Verfahren gelten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung/Im Auftrag  
 
Dipl.-Ing.(FH) Boos  
Sachbearbeiterin Bauplanungsrecht  
 
Landkreis Märkisch-Oderland  
Der Landrat  
Bauordnungsamt  
Klosterstraße 14  
15344 Strausberg  
Telefon: +49 3346 850-7546  
Telefax: +49 3346 850-7509  
E-Mail: bauordnungsamt@landkreismol.de  
Internet: www.maerkisch-oderland.de  
 
Für die Übermittlung von rechtsverbindlichen Mitteilungen oder Anträgen steht Ihnen die E-Mail-Adresse 
poststelle@landkreismol.de zur Verfügung. Zur Gewährleistung der Rechtsverbindlichkeit und der Möglichkeit der 
Weiterverarbeitung senden Sie uns bitte Ihre Schreiben im Anhang der E-Mail als PDF-Dokument mit einer 
eingebetteten (inline) qualifizierten elektronischen Signatur. Andere Formate und Signaturen können nicht 
verarbeitet werden und damit keinen Rechtsanspruch geltend machen.  
Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr unter: http://www.maerkisch-oderland.de/kontakt  
Andere E-Mail-Adressen als die oben genannte und sonstige elektronische Zugänge stehen ausschließlich für 
unverbindliche Anfragen und Auskünfte zur Verfügung. 
 
 
 

Von: Kathleen Wibranek <wibranek@mikavi-planung.de>  
Gesendet: Freitag, 3. November 2023 08:21 
An: Boos, Katja <Katja_Boos@landkreismol.de> 
Betreff: AW: AZ 1702-2023 und 1705-2023 
 
Guten Morgen Frau Boos, 
 
in den Dateien ist nur die 14. Änderung des Flächennutzungsplans benannt. Gelten die Stellungnahmen nur für den 
FNP oder für beide Verfahren? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kathleen Wibranek 
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MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
wibranek@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +493968 2111792 
  

 

  Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 

 
 
 
 

Von: Boos, Katja <Katja_Boos@landkreismol.de>  
Gesendet: Donnerstag, 2. November 2023 13:31 
An: Kathleen Wibranek <wibranek@mikavi-planung.de> 
Betreff: AZ 1702-2023 und 1705-2023 
 
Sehr geehrte Frau Wibranek,  
 
am 06.06.2023 haben die Unterlagen in Papierform unser Haus verlassen.  
Sie gingen an MIKAVI.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung/Im Auftrag  
 
Dipl.-Ing.(FH) Boos  
Sachbearbeiterin Bauplanungsrecht  
 
Landkreis Märkisch-Oderland  
Der Landrat  
Bauordnungsamt  
Klosterstraße 14  
15344 Strausberg  
Telefon: +49 3346 850-7546  
Telefax: +49 3346 850-7509  
E-Mail: bauordnungsamt@landkreismol.de  
Internet: www.maerkisch-oderland.de  
 
Für die Übermittlung von rechtsverbindlichen Mitteilungen oder Anträgen steht Ihnen die E-Mail-Adresse 
poststelle@landkreismol.de zur Verfügung. Zur Gewährleistung der Rechtsverbindlichkeit und der Möglichkeit der 
Weiterverarbeitung senden Sie uns bitte Ihre Schreiben im Anhang der E-Mail als PDF-Dokument mit einer 
eingebetteten (inline) qualifizierten elektronischen Signatur. Andere Formate und Signaturen können nicht 
verarbeitet werden und damit keinen Rechtsanspruch geltend machen.  
Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr unter: http://www.maerkisch-oderland.de/kontakt  
Andere E-Mail-Adressen als die oben genannte und sonstige elektronische Zugänge stehen ausschließlich für 
unverbindliche Anfragen und Auskünfte zur Verfügung.  
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Lisa Köhn

Von: Ines Wiehn
Gesendet: Mittwoch, 24. Mai 2023 08:30
An: Lisa Köhn
Betreff: WG: B-Pläne Gielsdorf / Neureetz
Anlagen: ein ausgewiesenes Bodendenkmal bei Gielsdorf.xlsx; Export_ein 

ausgewiesenes Bodendenkmal bei Gielsdorf.zip; Export_zwei ausgewiesene 
Bodendenkmale Neureetz.zip; Karte Gielsdorf.pdf; Karte Neureetz.pdf; zwei 
ausgewiesene Bodendenkmale bei Neureetz.xlsx

 
 

Von: silke.schwarzlaender <silke.schwarzlaender@bldam-brandenburg.de>  
Gesendet: Dienstag, 23. Mai 2023 16:58 
An: Ines Wiehn <wiehn@mikavi-planung.de> 
Cc: Martin Petzel Bldam-brandenburg.de <Martin.Petzel@BLDAM-Brandenburg.de> 
Betreff: B-Pläne Gielsdorf / Neureetz 
 
Sehr geehrte Frau Wiehn, 
vielen Dank für Ihre Anfrage! 
 
ad 1. Gielsdorf 
Innerhalb der Ihrerseits bereitgestellten Geometrie "BG Gielsdorf" befinden sich keine Bodendenkmale.  
Allerdings schließt sich direkt am nördlichen Rand das Bodendenkmal Nr. 60681 an (i.S.d. BbgDSchG § 2, 
Abs. 1,2 Nr. 4). Im Anhang finden Sie die Geometrie des Bodendenkmals im digitalen Shape-Format 
(gezippter Ordner "Export ein..."), das mit den zugehörigen georeferenzierenden Basisinformationen 
versehen und als Polygone gekennzeichnet ist, Koordinatenbezugssystem 25833:ETRS89 (UTM). 
Die "Ansprache/Deutung und Datierungen" des Bodendenkmals entnehmen Sie bitte der Tabelle im Excel-
Format. Zusätzlich stellen wir Ihnen eine Kartierung der o.g. Bestände im Verfahrensgebiet im PDF-Format 
zur Verfügung. 
 
ad 2. Neureetz 
Innerhalb der Ihrerseits bereitgestellten Geometrie "BG Neureetz" befinden sich keine Bodendenkmale.  
Allerdings schließen sich süd- bis südwestlich zwei ausgewiesene Bodendenkmale Nr. 60125 und 60126 
an (i.S.d. BbgDSchG § 2, Abs. 1,2 Nr. 4). Im Anhang finden Sie die Geometrien der Bodendenkmale im 
digitalen Shape-Format (gezippter Ordner "Export zwei..."), die mit den zugehörigen georeferenzierenden 
Basisinformationen versehen und als Polygone gekennzeichnet sind, Koordinatenbezugssystem 
25833:ETRS89 (UTM). 
Die "Ansprache/Deutung und Datierungen" der Bodendenkmale entnehmen Sie bitte der Tabelle im Excel-
Format. Zusätzlich stellen wir Ihnen eine Kartierung der o.g. Bestände im Verfahrensgebiet im PDF-Format 
zur Verfügung. 
 
Datenschutz/Nutzungsbedingungen 
Für die Nutzung der aufgeführten Daten gelten folgende Bedingungen, soweit ihnen nicht Regelungen des 
Urheberrechtsgesetzes (UrhG) zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch der Daten entgegenstehen: 
Die Daten bleiben Eigentum des BLDAM. Das BLDAM behält sich alle Rechte an den Daten vor. Aus der 
Bereitstellung der Daten sind keine Ansprüche an künftige Bereitstellung, Inhalt, Ausprägung und 
Verfügbarkeit abzuleiten. Mit der Übergabe der Daten wird ausschließlich ein einfaches, nicht 
ausschließliches Nutzungsrecht im Sinne des Urheberrechts erteilt. Es ist nicht auf Dritte übertragbar. Das 
Nutzungsrecht umfasst das Recht zur Übertragung der Daten auf elektronische Speichermedien sowie das 
Recht zur wissenschaftlichen Bearbeitung und Präsentation, ohne dabei deren fachlichen Inhalte zu 
verfälschen und die Zitation der Urheber zu vernachlässigen. Der Entleiher hat sicher zustellen, dass die 
übergebenen Daten nicht missbraucht werden; die Daten dürfen weder weitergeben noch intern 
anderweitig – außer dem o.g. Zweck – genutzt werden. Der Entleiher muss sicherstellen, dass kein 
unberechtigter Zugriff auf die Daten erfolgen kann und weder für deren eigene Zwecke genutzt noch 
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anderen zugänglich gemacht werden kann. Nach Abschluss des o.g. Zwecks sind die Datenbestände zu 
löschen. Insbesondere stellt der Entleiher sicher, dass die Daten nicht über die eingeräumten 
Nutzungsrechte hinaus vervielfältigt, umgearbeitet, veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden. 
Auf jeder analogen oder digitalen Vervielfältigung der Daten, jedem analogen oder digitalen Folgeprodukt, 
zu dessen Herstellung die bereitgestellten Daten verwendet wurden, sowie bei Präsentationen, auch im 
Internet, ist auf die Quelle der Daten einschließlich deren Urheber mit folgendem Quellenvermerk an 
deutlich sichtbarer Stelle hinzuweisen: © Denkmaldaten/BLDAM 2023. 
Das BLDAM stellt diese Daten mit der zur Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben erforderlichen 
Sorgfaltspflicht zur Verfügung. Es übernimmt jedoch keine Garantie oder sonstige Haftung für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Daten sowie daraus nach Weiterverarbeitung 
abgeleiteter Daten. Bei den bereit gestellten Daten handelt es sich um den momentanen Arbeitsstand; 
Änderungen bzw. Ergänzungen und Löschungen des Datenbestandes (insb. bei den in Bearbeitung 
stehenden Bodendenkmalen) sind daher zukünftig zu berücksichtigen. Werden die übergebenen Daten 
über die eingeräumten Nutzungsrechte hinaus genutzt, so ist das BLDAM in der Lage, die eingeräumten 
Nutzungsrechte zu widerrufen, die Rückgabe und Löschung der Daten einschließlich aller daraus 
abgeleiteten Unterlagen zu fordern und Ersatz für den entstandenen Schaden zu verlangen. 
 
Bereits vollständig bearbeitete Bodendenkmale können sowohl mit der Flächendarstellung als auch der ID-
Nr. veröffentlicht werden, ein mittig eingefügtes „Symbol = BD“ ist hierbei hilfreich. 
Insbesondere die Daten noch nicht veröffentlichter Bodendenkmale (hier in Bearbeitung stehende 
Bodendenkmale) dürfen nur mit entsprechender Symbolik und ohne Flächendarstellung veröffentlicht 
werden, da es sich bei diesen Denkmalen um noch nicht – im Sinne des BbgDSchG § 3 – flurstücksscharf 
abgegrenzte Flächen bzw. Eintragungen handelt. Solche Bodendenkmale dürfen ausschließlich mit einem 
mittig eingefügtem „Symbol = BD oder der Denkmal-ID-Nr.“ präsentiert werden. 
 
Das BLDAM stellt diese Daten mit der zur Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben erforderlichen 
Sorgfaltspflicht zur Verfügung. Es übernimmt jedoch keine Garantie oder sonstige Haftung für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Daten sowie daraus nach Weiterverarbeitung 
abgeleiteter Daten. Bei den bereit gestellten Daten handelt es sich um den momentanen Arbeitsstand; 
Änderungen bzw. Ergänzungen und Löschungen des Datenbestandes (insb. bei den in Bearbeitung 
stehenden Bodendenkmalen) sind daher zukünftig zu berücksichtigen. Werden die übergebenen Daten 
über die eingeräumten Nutzungsrechte hinaus genutzt, so ist das BLDAM in der Lage, die eingeräumten 
Nutzungsrechte zu widerrufen, die Rückgabe und Löschung der Daten einschließlich aller daraus 
abgeleiteten Unterlagen zu fordern und Ersatz für den entstandenen Schaden zu verlangen. 
 
Die Bereitstellung der Bodendenkmaldaten beinhaltet natürlich keine bodendenkmalrechtliche 
Stellungnahme. Unser Fachamt ist zu beteiligen, sobald  Maßnahmen geplant werden, die mit Erdarbeiten 
verbunden sind. Hierzu zählen z.B. Eingriffe zur Renaturierung von Gewässern und 
Waldumbaumaßnahmen. In diesen Fällen ist im Vorfeld der Durchführung die Einholung einer detaillierten 
Stellungnahme bezüglich der tatsächlichen Betroffenheiten erforderlich und zu prüfen, ob und inwiefern mit 
einer Beeinträchtigung von Bodendenkmalen zu rechnen ist. Der Gebietsreferent Herr M. Petzel wird Ihnen 
zum Vorhaben Auskunft erteilen. 
 
Ich bitte Sie, die Nutzungshinweise per E-Mail-Bestätigung anzuerkennen! 
 
 

--  
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Silke Schwarzländer 
 
Dez. Archäologische Denkmalpflege 
Leiterin Referat Archäologisches Informations- und Dokumentationszentrum 
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologisches Landesmuseum 
Wünsdorfer Platz 4-5   D-15806 Zossen (Ortsteil Wünsdorf) 
 
Telefon:                   033702211 1406 
Durchwahl:              033702211 1630 
Telefax:                   033702211 1501 
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-------- Originalnachricht --------  
Betreff: B-Pläne Gielsdorf / Neureetz  
Datum: 2023-05-23 15:12  
Von: Ines Wiehn <wiehn@mikavi-planung.de>  
An: "Martin.petzel@bldam-brandenburg.de" <Martin.petzel@bldam-brandenburg.de>  
Kopie: Lisa Köhn <koehn@mikavi-planung.de>  
 
Sehr geehrter Herr Petzel,  
 
anbei die Geltungsbereiche der o. g. Bebauungspläne als shp-Datei.  
 
Lagebezugssystem: ETRS89.UTM-33N  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ines Wiehn  
 
_ _  
 
MIKAVI Planung GmbH  
 
Mühlenstraße 28  
 
17349 Schönbeck  
 
wiehn@mikavi-planung.de  
 
Tel. +49 3968 2111793  
 
Geschäftsführerin: Christiane Leddermann  
- Amtsgericht Neubrandenburg - HRB 21550 -  



 

 

 
 
Landesbetrieb Forst Brandenburg   |  Oberförsterei Strausberg   |  Garzauer Straße 8   |  15344 Strausberg 

 

 

 

Landesbetrieb 

Forst Brandenburg 

- untere Forstbehörde -  

 

 

 

 

Dienstgebäude  Telefon Fax   

Garzauer Straße 8   15344 Strausberg (03341) 302250 (0331) 275484208   
 

MIKAVI Planung GmbH 

Mühlenstraße 28 

17349 Schönbeck 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Strausberg, 31. Mai 2023 

 

Bebauungsplan „PV-Anlage Gielsdorf“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unsere am 13.10.2023 abgegebene Stellungnahme zum vorliegenden B-Plan hat 

weiterhin Gültigkeit. Da wir bei Ihrer Veröffentlichung der Stellungnahmen keine 

Berücksichtigung fanden, wir gehen hier von einem Versehen aus, schicken wir 

Ihnen die SN vom 13.10.2022 noch einmal.   

 

Forstrechtliche Stellungnahme vom 13.10.2022: 

 

Der hoheitlich zuständige Revierförster hat die Flächen des Bebauungsplanes in 

Augenschein genommen. 

Nach Durchsicht und Prüfung der eingereichten Unterlagen nimmt der Landesbe-

trieb Forst Brandenburg wie folgt Stellung: 

eine Vorortbesichtigung zu dem Sachverhalt fand am 05.10.2022 statt. 

Bei dem Grundstück handelt es sich nicht um Wald im Sinne des Gesetzes  

(§ 2LwaldG Bbg.) Aus forstlicher Sicht gibt es keine Bedenken gegen die Um-

setzung des vorliegenden Bebauungsplanes. 

Hinweis:  

Im B-Plan wird der Punkt 4.3. „Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ behandelt und in diesem 

Zusammenhang ist auf der Fläche C eine Lindenpflanzung auf 2335 m2 vorge-

sehen. Da wir davon ausgehen, dass die Anpflanzung flächig erfolgt und auf 

Ackerflächen vollzogen werden soll, liegt hier ein Erstaufforstungstatbestand 

Oberförsterei Strausberg 

 

 

Bearb.:  Sabine Runewitz 

Gesch.Z.:  LFB_SEEB_Obf-Strausb-

3600/2087+27#199908/2023 

Hausruf:  +49 3341 3022517 

Fax:  +49 3341 3022510 

Obf.Strausberg@LFB.Brandenburg.de 

www.forst.brandenburg.de 

www.forstwirtschaft-in-deutschland.de 
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Landesbetrieb 

Forst Brandenburg 

 

vor, der genehmigungspflichtig wäre. 

Der Erstaufforstungsantrag müsste in dem beschriebenen Fall an die Untere 

Forstbehörde gestellt werden.   

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Sabine Runewitz 

 

Dieses Dokument wurde am 31. Mai 2023 durch Sabine Runewitz schlussgezeichnet und ist ohne 

Unterschrift gültig. 

 

 



1

Lisa Köhn

Von: Kathleen Wibranek
Gesendet: Dienstag, 6. Juni 2023 13:27
An: TöB
Betreff: WG: Bebauungsplan "PV-Anlage Gielsdorf" der Stadt Altlandsberg: 

Stellungnahme Straßenbauverwaltung

 
 

Von: Wollenberg, Kerstin <Kerstin.Wollenberg@LS.Brandenburg.de>  
Gesendet: Dienstag, 6. Juni 2023 13:26 
An: Kathleen Wibranek <wibranek@mikavi-planung.de> 
Cc: Pfeifer, Jennifer <Jennifer.Pfeifer@LS.Brandenburg.de> 
Betreff: Bebauungsplan "PV-Anlage Gielsdorf" der Stadt Altlandsberg: Stellungnahme Straßenbauverwaltung 
 
Stadt Altlandsberg 
in deren Auftrag:  
 
MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
wibranek@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +49 174 930 3567 

 
Bebauungsplan "PV-Anlage Gielsdorf" der Stadt Altlandsberg 
•           Beteiligung Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB als Behörde  
Hier: Ihre E-Mail vom 28.04.2023 und digitale Planunterlagen, Stand Entwurf, November 2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der o. g. Nachricht und den Planunterlagen mit Stand vom November 2022 (Entwurf) haben Sie den Landesbetrieb 
Straßenwesen Brandenburg (LS), die regional zuständige Dienststätte Frankfurt (Oder), um Abgabe einer 
Stellungnahme gebeten. 
 
Sachverhalt zusammengefasst: 

 (Quelle: textliche Begründung zum B-Plan): „…die Visiolar GmbH, welche nachfolgend als Investor bezeichnet 
wird, hat bei der Stadt Altlandsberg beantragt, ein Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans einzuleiten. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes „PV-Anlage Gielsdorf“ zielt auf die Errichtung einer ca. 84 ha großen 
Freiflächenphotovoltaikanlage, nördlich der Ortslage Gielsdorf, ab. Der Geltungsbereich umfasst Flächen, 
welche momentan intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. …“  

 
 Verkehrliche Erschließung (Landesstraße (L) 23 Abschnitt 220, Kilometer 0,66): 

In der Begründung zum B-Plan, Seite 25, Punkt 4.5, ist die Verkehrliche Erschließung beschrieben: 
„Die Erschließung des Planungsraumes erfolgt ausgehend der Tiefenseer Chaussee (L23) über einen 

bestehenden Wirtschaftsweg (siehe nachstehende Abbildung). 
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Eine Erschließung über die Ziegeleistraße (OD) wurde bewusst ausgeschlossen, um ein erhöhtes 

Verkehrsaufkommen während der Bauphase in der Ortslage Gielsdorf zu vermeiden.“ 
Die Abbildung zeigt den Wirtschaftsweg zwischen Anschluss an die L23 Tiefenseer Chaussee (links)und dem 

Plangebiet. 
 

Der Erschließungspunkt ist eine bestehende, asphaltbefestigt Zufahrt zu einer landwirtschaftlichen Anlage, an 
der freien Strecke, im Abschnitt 220 bei ca. Kilometer 0,66.“ 
 
Als Straßenbaulastträger für die Bundes- und Landesstraßen im Land Brandenburg ergeht nachfolgende 
Stellungnahme: 
 
1.         Lage im Straßennetz: Das Plangebiet befindet sich östlich des Abschnittes 220 der Landesstraße (L) 23.  
2.         Das Plangebiet tangiert keine der Bundes- oder Landesstraßen, für die der LS die Straßenbaulast verwaltet.  
3.         Im Bereich des B-Plangebietes sind keine Planungsvorhaben der Straßenbauverwaltung verzeichnet. 
4.         Erschließung des Plangebietes:  

Vorsorglich ergeht mit dieser Stellungnahme bereits hier, wie in der frühzeitigen Beteiligung der Hinweis, dass 
vor dem Antransport der Photovoltaik-Anlagen vom Vorhabenträger sicherzustellen ist, dass die Zufahrt an der 
L23 für die Größe der Transportfahrzeuge und deren ungehindertes Ein- und Ausbiegen geeignet ist.  
Bankette, Seitenstreifen und Mulden gehören zum Straßenkörper der L23 und sind schadlos zu belassen. 

Andernfalls ist die Zufahrt entsprechend herzurichten bzw. Schäden zu Lasten des Verursachers zu beseitigen.  
Ihr Kontakt hierzu ist das Sachgebiet Straßenverwaltung in der Dienststätte Frankfurt (Oder) (LS-
Strassenverwaltung-FFO@LS.Brandenburg.de) und die Straßenmeisterei in Rehfelde (ls-
sm.Rehfelde@ls.brandenburg.de) . Der Antransport ist hier rechtzeitig, unter Angaben des v. g. geprüften 
Sachverhaltes, anzuzeigen. Empfohlen wird eine Voranfrage zur Nutzung der Zufahrt, da für diese, außerhalb 
der geschlossenen Ortsdurchfahrt, eine Sondernutzung gilt. Abzuwägen wäre außerdem, ob eine temporäre 
Baustellenzufahrt zu beantragen ist. 

 
Vorbehaltlich der Berücksichtigung der Hinweise unter Punkt 4. bestehen seitens der Straßenbauverwaltung keine 
Einwände zum Bebauungsplan "PV-Anlage Gielsdorf" der Stadt Altlandsberg. 

Freundliche Grüße  
im Auftrag  

Kerstin Wollenberg  
SG 321, Sachbearbeiterin Entwurfs- und Erhaltungsplanung Ost I  

Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg  
Dienststätte Frankfurt (Oder), Dez. 32, Planung Ost 
Müllroser Chaussee 51, 15236 Frankfurt (Oder) 
Telefon: (03342) 249-1286   (Fax-Poststelle: -1290) 
 
E-Mail: kerstin.wollenberg@ls.brandenburg.de 
www.ls.brandenburg.de  
 









 

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Urban Keussen 
Geschäftsführer: Torsten Maus (Vorsitzender), Jörn Machheit 
Sitz der Gesellschaft: EWE NETZ GmbH, Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg 
Amtsgericht Oldenburg, HRB 5236, Steuernummer: 23/64/20000762 
 

Commerzbank AG 
IBAN: DE02 2804 0046 0402 3495 00 
Umsatzsteueridentifikationsnummer DE814696578 
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EWE NETZ GmbH | Netzregion Brandenburg/Rügen 
Postfach 12 55 | 15331 Strausberg 

Sie erreichen uns: 
 

* EWE NETZ GmbH | Netzregion Brandenburg/Rügen 
Hegermühlenstraße 58 | 15344 Strausberg  

 

 Tel. 03341 4907- 253| Fax 03341 4907-199 
 

@ info@ewe-netz.de | www.ewe-netz.de 
 

Ihr Ansprechpartner: R.Baltzer 
 

Ihre Zeichen/Nachricht:        

Klassifizierung: Intern 
 
 

 
 
MIKAVI Planung GmbH 
Frau Kathleen Wibranek 
Mühlenstraße 28 
 
17349 Schönbeck 

 
07.November 2022 

Bebauungsplan PV Anlage Gielsdorf 
 
Guten Tag Frau Wibranek, 
 
mit unserer Stellungnahme vom 15.09.2022 erhalten Sie unser „Merkheft Wichtige Hinweise Arbeiten in der 
Nähe von Gashochdruckleitungen“ sowie „..Baufachleute“.  
Aufgeführte Hinweise und Anforderungen sind bei weiteren Planungsschritten zwingend zu beachten. 
 
Unsere Gas-Hochdruckleitungen aus Stahl sind mit einer Regelüberdeckung von ca. 1,0 m in einem Schutz-
streifen von 8 (4m links und rechts der Rohrachse) und parallelverlaufenden Fernmelde- und LWL Kabeln im 
Leerrohr verlegt. 
Dieser dient zur Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und der Instandhaltung sowie gegen Einwirkungen 
Dritter und ist durch die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch dinglich ge-
sichert. 
 
Bauliche Anlagen sowie deren Errichtung dürfen keine Einwirkungen auf den Bestand der Leitung haben, oder 
die Betriebssicherheit beeinträchtigen oder gefährden. 
Einer Einzäunung des Trassenbereiches stimmen wir nicht zu. 
Schachtarbeiten in Leitungsnähe dürfen nur in Handschachtung und unter Aufsicht unserer Mitarbeiter durch-
geführt werden. 
 
Der Einsatz von Baumaschinen (Bagger, Bodenverdichtungsgeräten, etc.) und das Überfahren mit schwerer 
Technik sind nur unter Einhaltung besonderer Sicherheitsvorkehrungen, die im Vorfeld frühzeitig mit uns ab-
zustimmen sind, gestattet. 
 
Eine Lageverschiebung unserer unterirdisch verlegten Versorgungsleitungen ist zwingend zu vermeiden und 
die Einhaltung von Mindestabständen zu gewährleisten. 
Der minimalste Abstand vom Eintrag bis zur Leitungsachse von 4m darf nicht unterschritten werden.  
Bei geplanten Ramm-/Vibrationsarbeiten unterhalb eines Abstandes von 15 Metern zur Rohrleitungsachse 
sind Kenndaten der einzusetzenden Baumaschinen einem Sachverständigen zur Anhörung zu übergeben und 
die Unbedenklichkeit der geplanten Technologie zu bestätigen. 
 
Eine Parallelverlegung oder Kreuzung, z.B. mit Kabeln, Straßen bedarf unserer Zustimmung. Weiterhin ist 
ein Interessenabgrenzungsvertrag (IAV) abzuschließen. 
 
 
 
 

mailto:info@ewe-netz.de
www.ewe-netz.de
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Vor dem Abschluss eines IAV und Verlegung muss an Kreuzungspunkten und im Bereich von Parallelverlegun-
gen die genaue Lage und Tiefe der Gas-Hochdruckleitung ermittelt werden. 
Entsprechende Planunterlagen im Detail mit Abstandsmaßen sind an EWE NETZ zu übergeben und werden 
dann zur Anlage eines IAV. 
 
Weiterhin dürfen Ihre geplanten Anlagen keinen Einfluss auf den Kathodischen Korrosionsschutz (passiv wie 
aktiv) unserer Stahlleitungen nehmen. Entsprechende gutachterliche Äußerungen eines Sachverständigen 
sind zu übergeben. 
 
Beim Anlegen von Baustellenzufahrten und/oder Betriebswegen ist die Standsicherheit des Bodens bzw. 
Drucklastverteilung nachzuweisen. 
Aus Erfahrung anderer Projekte bilden hier, gerade in der Bauphase, im Technikverkehr der Baumaschinen 
und bei Anlieferung von Baumaterialien, Lastverteilungsplatten in der Anwendung einen guten Lösungsansatz. 
 
Bei Kreuzungen der von Ihnen geplanten Kabeltrassen sind unsere Leitungen, zur Feststellung einer funktions-
tüchtigen Umhüllung, seitlich mindesten 1,5m breit und ca. 0,4m darunter freizulegen. 
Die erforderlichen Tiefbauarbeiten sind von Ihrem Nachauftragnehmer durchzuführen. Umhüllungsprüfungen 
werden durch uns organisiert und durchgeführt. 
Nach Kreuzung ist die Einmessung mit Kabelbezeichnung, zur Aufnahme in unseren Bestand, digital und in Pa-
pierform als Kreuzungspunkt an uns zu übergeben. 
 
Vor Baubeginn muss eine örtliche Einweisung durch unsere Mitarbeiter erfolgen und aktuelle Leitungspläne 
sind durch Ihre Baufirma einzuholen. 
 
Bitte wenden Sie sich für Einweisung oder andere geplanter Aktivitäten rechtzeitig zur Terminvereinbarung an 
unsere Bezirksmeisterei in 15566 Schöneiche Babickstraße 4, Tel: 03064907-430. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen  

René Baltzer  
Geschäftsfeld Energienetze 
Netzregion Brandenburg/Rügen  
Netztechnik Gas/Wärme/Strom/TK 

Telefon:   +49 (0)3341 /  4907 253 
Telefax:   +49 (0)3341 /  4907 199  
Mobil:      +49 (0) 151 /  74624216  
E-Mail:     rene.baltzer@ewe-netz.de  
____________________________________________  

 

EWE NETZ GmbH  
Netzregion Brandenburg/Rügen  
Hegermühlenstraße 58  
15344 Strausberg  
E-Mail: info-netz@ewe.de  
Internet: www.ewe-netz.de  

Handelsregister Amtsgericht Oldenburg HRB 5236  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Urban Keussen 
Geschäftsführung: Torsten Maus (Vorsitzender),Jörn Machheit 
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Geltungsbereich
Dieses Merkheft gilt für Arbeiten im Schutzstreifen der Erdgas-Hochdrucklei-
tungen der EWE NETZ GmbH auf öffentlichen und privaten Grundstücken. Sie 
soll verhindern, dass durch Baumaßnahmen die Rohrleitung gefährdet wird.

Die Anweisung behandelt neben der Hochdruckleitung auch die zum Betrieb 
notwendigen Nebenanlagen.

Außer dieser Anweisung ist auch das Merkheft für Baufachleute zu beachten.

Einleitung
Hochdruckleitungen werden zur Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes 
und der Instandhaltung sowie gegen Einwirkungen von außen in einem 
Schutzstreifen verlegt. Es dürfen keine Einwirkungen vorgenommen werden, 
die den Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder gefährden 
(siehe auch DVGW-Regelwerk G463).

Die Breite des Schutzstreifens beträgt in der Regel 8 Meter (4 Meter links und 
4 Meter rechts der Rohrachse). Die Hochdruckleitungen, sowie der Schutz-
streifen sind durch die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienst-
barkeit im Grundbuch dinglich gesichert.

Die Hochdruckleitungen sind in der Regel mit einer Überdeckung von ca. 1,0 
Meter verlegt. Die Lage der Leitungen ist aus den Lageplänen zu ersehen. 
Weiterhin ist der Trassenverlauf durch gelbe Hinweispfähle und orange Flug-
platten gekennzeichnet. Parallel verlaufende Kabel (z. B. Fernwirk- oder LWL-
Kabel) und Leerrohre liegen in unmittelbarer Nähe der Leitung.

Lage und Tiefe der Versorgungsanlagen können sich durch die Bewirtschaftung 
oder Bodenbewegungen verändern. Unternehmer haben sich über die tat-
sächliche Lage und Tiefe der Versorgungsleitungen Gewissheit zu verschaffen.

Sämtliche Leitungen bestehen aus Stahl und sind zum passiven Schutz vor 
Korrosion mit Bitumen oder PE ummantelt. Weiterhin werden diese zusätz-
lich durch Fremdstromeinspeisung aktiv kathodisch geschützt.
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Anfragen zu Baumaßnahmen und Erkundigungspflicht
Um zu verhindern, dass die Erdgashochdruckleitungen durch Baumaßnah-
men beeinträchtigt oder gefährdet werden, bitten wir im beiderseitigen Inte-
resse darum, dass die EWE NETZ GmbH bereits bei der Vorplanung über alle 
erforderlichen Maßnahmen informiert wird.

Um seiner Erkundigungs- und Sicherungspflicht nachzukommen, hat sich 
der Unternehmer rechtzeitig vor Baubeginn bei der EWE NETZ GmbH über 
die Lage und Tiefe von Leitungen und Anlagen im Baubereich zu erkundigen 
(Planauskunft).

Diese Planunterlagen müssen auch beim Bauausführenden vor Ort vorgehalten  
werden. Für alle über eine Planauskunft – Übergabe von Plänen und ggf. Ein-
weisung in der Örtlichkeit – hinausgehenden Auskünfte trägt der Bauunter-
nehmer die Kosten.

Die Bauarbeiten im Bereich des Schutzstreifens dürfen nur unter fachkun-
diger Aufsicht durchgeführt werden.

Vor Baubeginn
Aus Koordinationsgründen ist es unbedingt erforderlich, spätestens zwei  
Wochen vor Beginn der Arbeiten Kontakt mit der betreffenden Bezirks-
meisterei der EWE NETZ GmbH aufzunehmen.

Die genaue Leitungslage und Leitungstiefe im Bereich des geplanten Bauvor-
habens überprüfen und markieren Mitarbeiter der EWE NETZ GmbH an Ort 
und Stelle.

Arbeiten im Schutzstreifen der Hochdruckleitungen dürfen nur nach vorhe-
riger Einweisung und unter Aufsicht der EWE NETZ GmbH durchgeführt wer-
den. Über die Anwesenheit einer Aufsichtsperson entscheidet die zuständige 
Bezirksmeisterei.

Den Weisungen der Aufsicht ist Folge zu leisten. Werden die Weisungen 
nicht befolgt, wird die Baustelle stillgelegt.

Die eigene Verantwortlichkeit der Bediensteten und Beauftragten des Unter-
nehmers selbst wird nicht eingeschränkt.
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Durchführung von Bauarbeiten in Leitungsnähe
Arbeiten im Schutzstreifen einer Hochdruckleitung bedürfen ausdrücklich 
der vorherigen Zustimmung der EWE NETZ GmbH und werden nur mit fol-
genden Auflagen gestattet:

•  Der Zugang und die Zufahrt zu den EWE NETZ-Anlagen muss auch wäh-
rend der Baumaßnahme gewährleistet sein.

•  Das Lagern von Materialien, Gerätschaften und Aushub, das Abstellen von 
Containern oder Bauwagen, das Errichten von Bauwerken sowie die An-
pflanzung von Bäumen oder Sträuchern im Schutzstreifen ist nicht gestattet.

•  Hierunter fällt auch die Errichtung von Kabel- und Leitungsschächten.
•  Schachtarbeiten dürfen im Schutzstreifen nur in Handschachtung ausge-

führt werden.
•  Armaturen sind vom Unternehmer durch geeignete Maßnahmen zu schützen.
•  Der Einsatz von Baumaschinen und das Fahren mit schweren Bau- und 

Kettenfahrzeugen im Schutzstreifen sind nur unter Aufsicht der EWE NETZ 
GmbH unter Einhaltung besonderer Sicherheitsvorkehrungen gestattet. 
Diese sind im Vorfeld frühzeitig mit der EWE NETZ GmbH abzustimmen.

•  Bei Kultivierungs-, Meliorations- und Entwässerungsmaßnahmen sind be-
sondere, mit der EWE NETZ GmbH abgestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu 
treffen. Daher ist es unbedingt erforderlich, die EWE NETZ GmbH recht-
zeitig über die geplanten Maßnahmen zu unterrichten.

•  Oberirdische Leitungsteile, wie z. B. Markierungen, Schilderpfähle und 
Messsäulen dürfen ohne Genehmigung nicht entfernt oder versetzt wer-
den. Eine Änderung oder Wiedererrichtung nach der Baumaßnahme  
erfolgt zu Lasten des Unternehmers.

•  Eine Niveauänderung oder Veränderung der Oberfläche im Schutzstreifen  
ist nicht zulässig.

•  Parallel verlaufende Hochdruckleitungen sind grundsätzlich außerhalb des 
Schutzstreifens zu verlegen. Überschneidet sich der Schutzstreifen beider 
Leitungen, ist hierzu ein Interessenabgrenzungsvertrag abzuschließen.  
Die Mindestabstände nach G463 sind einzuhalten.

Leitungskreuzungen
Im Falle der Kreuzung ist unabhängig von der Leitungsart ein lichter Mindest-
abstand von 0,4 Metern einzuhalten. Ein geringerer Mindestabstand, der sich 
aus den örtlichen Verhältnissen ergibt, bedarf einer besonderen Zustimmung.
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Eventuell erforderliche zusätzliche Sicherungsmaßnahmen gehen zu Lasten 
des Bauunternehmers.

Bei einer Kreuzung muss die Hochdruckleitung freigelegt werden. Das Freile-
gen und Wiederverfüllen erfolgt in Abstimmung und unter Aufsicht der EWE 
NETZ GmbH. Die Arbeiten sind so auszuführen, dass eine Lageänderung ver-
hindert und die Umhüllung vor Beschädigung geschützt wird. Nachdem die 
Anlage freigelegt ist, überprüft die EWE NETZ GmbH die Unversehrtheit der 
Isolierung.

Beim Verfüllen der ersten 30 Zentimeter ist steinfreier, neutraler Boden zu 
verwenden, der von Hand zu verdichten ist. Die weitere Verdichtung hat la-
genweise zu erfolgen.

Bei Kreuzung mittels HDD-Bohrverfahren darf ein lichter vertikaler Abstand 
von 2 Metern nicht unterschritten werden. Für die Kreuzung ist ein Interes-
senabgrenzungsvertrag abzuschließen.

Kathodischer Korrosionsschutz der Hochdruckleitungen
Die Hochdruckleitungen der EWE NETZ GmbH sind aktiv und passiv gegen 
Korrosion geschützt.

Bei kreuzenden Stahlleitungen sind diese auf einer Länge von mindestens 
1,0 Meter über die Außenkante unserer Leitung hinausgehend zusätzlich zu 
umhüllen.

Sollte die kreuzende Leitung ebenfalls kathodisch geschützt sein, so prüft die 
EWE NETZ GmbH, ob eine Potenzialmessstelle errichtet werden muss.

Sind die Arbeiten im Kreuzungsbereich abgeschlossen, ist in Abstimmung mit 
der EWE NETZ GmbH eine Beeinflussungsmessung durchzuführen. Eventuell 
notwendige Messkontakte werden nur durch die EWE NETZ GmbH angebracht.

Sollte durch die neue Leitung eine größere als nach VDE 0150 zulässige  
Beeinflussung auftreten, so trägt der Eigentümer der neuen Leitung auch die 
Kosten für die Durchführung entsprechender Schutzmaßnahmen.



7

Herstellungskosten
Alle entstehenden Kosten trägt der Bauunternehmer. Hierunter fallen die  
Kosten der Schutzvorkehrungen für die EWE NETZ GmbH-Anlagen, die 
Aufwendungen der EWE NETZ GmbH zum Schutz und zur Sicherung des  
Betriebes ihrer Anlagen und die Kosten der Bauaufsicht.

Maßnahmen beim Auftreten unvorhergesehener  
Schäden an unseren Erdgas-Transportleitungen
Sollten während der Arbeiten im Bereich der Leitung Anlagenteile oder Ein-
richtungen beschädigt werden, so ist unverzüglich das Servicezentrum der 
EWE NETZ GmbH unter der Nummer 0800 0500505 zu benachrichtigen.

Das Servicezentrum ist Tag und Nacht besetzt und wird den zuständigen  
Entstörungsdienst schnellstens informieren. Hierfür sind genaue Angaben 
über die Art und den Ort des Schadens erforderlich.

Die Schadensstelle ist bis zum Eintreffen der Mitarbeiter bzw. der Beauftrag-
ten der EWE NETZ GmbH abzusichern.

Was tun, wenn Gas austritt? 
Bei ausströmendem Gas besteht Zünd- und Explosionsgefahr!
Deshalb sofort folgende Maßnahmen ergreifen:
•  Funkenbildung vermeiden, keine elektrischen Anlagen bedienen.
•  Sämtliche Zündquellen sind zu vermeiden.
•  Funkenbildung vermeiden.
•  Sofort Baumaschinen und Fahrzeugmotoren ausschalten.
•  Nicht rauchen, kein Feuer anzünden.
•  Angrenzende Gebäude auf Gaseintritt prüfen. 
  Falls Gas eingetreten ist: Türen und Fenster öffnen und keine elektrischen 

Anlagen (z. B. Telefone, Lichtschalter, Türklingel, …) bedienen.
•  Gefahrenbereich räumen und weiträumig absichern.
•  Schadensstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern.
•  Unverzüglich die EWE NETZ GmbH benachrichtigen: 0800 0500505
•  Ggf. Polizei oder Feuerwehr benachrichtigen.
•  Weitere Maßnahmen sind mit der EWE NETZ GmbH abzustimmen.
•  Das Personal des Unternehmers/Bauherren darf die Baustelle nur mit  

Zustimmung der EWE NETZ GmbH verlassen.
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kostenlose NOTRUFNUMMERN

EWE NETZ GmbH: Gas  ................................  0800 0500505
EWE NETZ GmbH: Strom  .............................  0800 0600606 
EWE NETZ GmbH: Wasser  ...........................  0800 0700707
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Geltungsbereich
Dieses Merkheft gilt für Arbeiten im Bereich von Strom-, Gas-, Telekommuni-
kations- und Wasserversorgungsanlagen der EWE NETZ GmbH.

Anlagen sind unter anderem Kabel, Kabelmuffen, Rohrleitungen, Schutz-
rohre, Armaturen, Widerlager, kathodische Korrosionsschutzanlagen, Kabel-
abdeckungen, Telekommunikations-, Steuer- und Messkabel, Freileitungen 
sowie Hinweisschilder.

Einleitung
Es dient der Unterstützung von Baufachleuten bei der Verhütung von Unfällen  
und Schäden an Ver- und Entsorgungsleitungen. 

Es gehört in die Hände der auf Baustellen tätigen Personen wie z. B.: Bauleiter,  
Kranführer, Baggerführer, LKW-Führer und kann kostenlos bei der EWE NETZ 
GmbH angefordert werden.

Allgemeine Pflichten des Bauunternehmers
Jeder Bauunternehmer muss, wenn er die ihm übertragenen Bauarbeiten 
auf öffentlichen und privaten Grundstücken ausführt, damit rechnen, dass 
unterirdisch Ver- und Entsorgungsanlagen vorhanden sind. Entsprechend 
sorgfältig muss er vorgehen, um deren Beschädigung zu verhindern. Er hat 
die Pflicht, seine Mitarbeiter und Subunternehmen entsprechend zu unter-
weisen und zu überwachen.

Die Anwesenheit eines Beauftragten der EWE NETZ GmbH auf einer Baustelle  
entbindet den Bauunternehmer oder seinen Beauftragten nicht von der Ver-
antwortung für angerichtete Schäden an Ver- und Entsorgungsanlagen sowie 
privaten Anlagen.

Im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen ist so zu arbeiten, dass deren 
Betrieb und Bestand während und nach den Arbeiten gewährleistet ist. 
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Arbeiten in der Nähe von Kabeln und Rohrleitungen
Erkundigungspflicht und Baubeginn

Bevor mit den Bauarbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen 
begonnen werden kann, besteht für Bauunternehmer die Erkundigungs- und 
Sicherungspflicht.

Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten (mindestens eine Woche vor Arbeitsauf-
nahme) müssen diese bei den zuständigen Stellen der EWE NETZ GmbH an-
gezeigt und eine entsprechende Auskunft über die genaue Lage von Ver- und 
Entsorgungsleitungen eingeholt werden.

Neben der analogen Planauskunft in der zuständigen Bezirksmeisterei bietet 
die EWE NETZ GmbH die Planauskunft per E-Mail und die Onlineplanaus-
kunft für registrierte Unternehmen an.

Die Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ 
DGVU Vorschrift 3 der Berufsgenossenschaft ist zu beachten. 

Das „Merkheft für Baufachleute – Wichtige Hinweise für Arbeiten in der Nähe 
von Gashochdruckleitungen“ der EWE NETZ GmbH und der DVGW-Hinweis 
„Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten“ (GW 315)  
sind ebenfalls zu beachten. Dies gilt für Erdarbeiten in oder an öffentlichen 
Wegen wie auch auf Privatgrundstücken.

Verlegungstiefe und Lage

Im Allgemeinen beträgt die Überdeckung bei:
• Telekommunikationsleitungen 35 bis 60 Zentimeter
• Stromkabeln 60 bis 120 Zentimeter
• Gas-Mitteldruckleitungen 60 bis 100 Zentimeter
• Wasserleitungen 100 bis 150 Zentimeter
• Abwasserdruckleitungen 80 bis 100 Zentimeter
• Freigefälleleitungen 90 bis 400 Zentimeter

Eine geringere Überdeckung ist möglich, insbesondere bei Telekommunika-
tions- und Hausanschlussleitungen. Aber auch höhere Überdeckungen sind 
nicht auszuschließen.
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Suchschachtungen (Querschläge)

Die Lage und Tiefe der Leitungen und Kabel kann sich nachträglich verändert 
haben; durch Bodenabtragungen, Bodenbewegungen, Aufschüttungen oder 
andere Maßnahmen. Es besteht daher die Pflicht, die genaue Tiefe und Lage 
durch Querschläge, Suchschlitze o. Ä. festzustellen.

Markierung

Vor dem Baggern muss der Trassenverlauf z. B. mit Trassierstangen, Pflöcken, 
Farbe und Ählichem gekennzeichnet werden.

Unbekannte Leitungen

Werden Warnbänder, Abdeckungen, Kabel oder Rohrleitungen an Stellen  
gefunden, die vorher von der EWE NETZ GmbH nicht genannt wurden, ist 
diese sofort zu verständigen. Die Arbeiten müssen unterbrochen werden, bis 
das weitere Vorgehen abgesprochen ist.

Baggern und Handschachtung

Im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen dürfen Baumaschinen nur so 
eingesetzt werden, dass eine Gefährdung der Leitungen ausgeschlossen ist.

Gebaggert werden darf nur bis zu der Tiefe, die eine Gefährdung der Leitung 
sicher ausschließt. Die restliche Deckung darf nur durch Handschachtung  
abgetragen werden.

Ein Freilegen von Leitungen darf nur durch Handschachtung erfolgen. Dabei 
sind unbedingt stumpfe Geräte (keine Spaten oder dergleichen) zu verwen-
den, die möglichst waagerecht zu führen und vorsichtig zu handhaben sind. 
Freigelegte Versorgungsleitungen dürfen in ihrer Lage nicht verändert wer-
den. Ist eine Unterhöhlung der Leitungen vorgesehen, darf diese nur nach 
Absprache mit der EWE NETZ GmbH erfolgen.

Besondere Vorsicht ist geboten beim Einschlagen bzw. Rammen von Pfählen 
und Bohlen sowie beim Einspülen von Sonden für eine Grundwassersenkung 
in der Nähe von Leitungen. Mit zusätzlichen Querschlägen – in Handschach-
tung – ist die genaue Lage der Leitung zu ermitteln.

Bohren und Pressen

Bei Bohrungen und Pressungen sind zu kreuzende Ver- und Entsorgungslei-
tungen freizulegen. Ist dies nicht möglich, so ist mit der EWE NETZ GmbH 
Rücksprache zu halten.
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Aufsicht

Alle Arbeiten dürfen nur unter fachkundiger Aufsicht ausgeführt werden. Die 
Aufsicht muss gewährleisten, dass mit der notwendigen Sorgfalt vorgegan-
gen wird, und sie muss im Besitz der Lagepläne der EWE NETZ GmbH sein.

Hinweisschilder und Armaturen

Armaturen und Straßenkappen müssen während der Bauzeit zugänglich 
bleiben. Hinweisschilder, Kabelmerksteine oder andere Markierungen dür-
fen ohne Zustimmung der EWE NETZ GmbH nicht verdeckt, versetzt oder 
entfernt werden.

Beschädigungen von Kabeln, Rohrleitungen usw.

Jede Beschädigung ist unverzüglich zu 
melden. Beschädigungen sind nicht 
nur Leckagen, sondern auch Verlet-
zungen der Rohrumhüllung bzw. des 
Kabelmantels.

Was tun, …
… wenn trotz aller Vorsicht eine Gasleitung beschädigt wird? 

Bei ausströmendem Gas besteht Zünd- und Explosionsgefahr!
Deshalb:
• Funkenbildung vermeiden, keine elektrischen Anlagen bedienen.
•  Vorhandene Zündquellen unwirksam machen, z. B. Baustellenbeleuchtung  

ausschalten, nicht rauchen.
• Baumaschinen und Fahrzeugmotoren abstellen.
• Gefahrenbereich räumen, weiträumig absichern und überwachen.
• Zutritt bzw. die Querung unbefugter Personen und Fahrzeuge ist zu verhindern.
• Unverzüglich die EWE NETZ GmbH benachrichtigen.
• Falls erforderlich, Polizei und Feuerwehr benachrichtigen.
•  Weitere Maßnahmen möglichst sofort bei der telefonischen Meldung des 

Schadens bei der EWE NETZ GmbH, der Polizei oder der Feuerwehr erfragen.

Achtung!
Wird eine Gasleitung in Gebäudenähe beschädigt, ist zu überprüfen, ob Gas 
ins Haus eingetreten ist. Ist bereits Gas eingetreten oder kann dieses nicht 
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ausgeschlossen werden:
• Nicht klingeln.
• Keine elektrischen Anlagen bedienen.
• Personen zum Verlassen der Gebäude auffordern.
• Fenster und Türen öffnen.
• Unverzüglich die EWE NETZ GmbH benachrichtigen.

… wenn trotz aller Vorsicht ein Kabel beschädigt wird?

Die Beschädigung eines Starkstromkabels stellt eine unmittelbare Lebensge-
fahr für den Verursacher dar. Das Kabel kann noch unter Spannung stehen!
Deshalb:
• Geräte aus dem Gefahrenbereich bringen.
• Anwesende Personen auffordern, Abstand zu halten.
• Schadensstelle sofort räumen und absperren.
• Unverzüglich die EWE NETZ GmbH benachrichtigen.
Auch Telekommunikationskabel bergen Gefahren. Durch die in PE-Rohren 
verlegten Glasfaserkabel werden Lichtsignale gesendet. Bei einer Beschä-
digung des Kabels können die für das menschliche Auge nicht sichtbaren 
Strahlen austreten und bleibende Schäden am Auge verursachen. Auch Ver-
brennungen der Haut sind möglich.Zudem erfüllen Glasfaser- und Kupferka-
bel unter anderem wichtige Aufgaben bei der Überwachung und Steuerung 
von Maschinen und Anlagen. Sie sind somit unverzichtbar für eine sichere 
Strom- und Erdgasversorgung. Bei Beschädigung der mit dem EWE-Aufdruck 
gekennzeichneten Kabelschutzrohre und Kabel gilt deshalb:
• Arbeiten im Bereich der Schadensstelle einstellen.
• Anwesende Personen auffordern, Abstand zu halten.
• Nicht in offene Faserenden von Glasfaserkabeln blicken.
• Schadensstelle sofort räumen und absperren.
• Unverzüglich die EWE NETZ GmbH benachrichtigen.

… wenn trotz aller Vorsicht eine Wasser- oder Abwasserleitung beschädigt wird?

Wird eine Wasser- oder Abwasserleitung beschädigt, besteht die Gefahr der 
Aus- und Unterspülung sowie der Überflutung.
Deshalb:
•  Personen verlassen Baugruben und tief liegende Räume.
• Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren.
•  Unverzüglich die EWE NETZ GmbH, EWE Wasser oder den zuständigen 

Netzbetreiber benachrichtigen.
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Allgemein
EWE NETZ GmbH muss auch dann benachrichtigt werden, wenn:
• der äußere Mantel eines Kabels leicht beschädigt wurde,
• die Isolierung einer Gas- oder Wasserleitung aus Stahl oder
•  die Wandung einer Gas-, Wasser- oder Abwasserleitung aus Kunststoff 

angekratzt wurde.

Die Beschädigung eines Kabels, eines Schutzrohres oder einer Rohrleitung 
ist nie harmlos oder unwichtig. Sofort gemeldete Beschädigungen können 
mit relativ geringem Aufwand repariert werden. Folgeschäden, die erst  
Jahre später auftreten können, sind mit einem hohen Kostenaufwand für 
den Verursacher verbunden und bilden oftmals eine Gefahrenquelle, die 
große Personen- oder Sachschäden nach sich ziehen können.

Arbeiten in der Nähe von Freileitungen
Schutzabstände bei einer Freileitung
(am Beispiel einer Freileitung mit einer Spannung von 20.000 Volt)  
Achtung!

Bei Annäherung an 
den Schutzbereich sind
besondere Maßnahmen
erforderlich.

Bei Unterschreitung des Schutzabstandes:
Lebensgefahr!

Bei Annäherung an 
den Schutzbereich sind
besondere Maßnahmen
erforderlich.

Das Ausschwingen von Lasten 
ist zu beachten!

Wer Freileitungen – gleichgültig mit welchen Gegenständen – berührt, befin-
det sich in akuter Lebensgefahr. Eine Annäherung an die Leitung innerhalb 
des Schutzbereiches (vgl. Seite 8/9) kommt einer Berührung gleich, weil die 
Gefahr eines überschlagenden Lichtbogens besteht.
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�efster Punkt der Leitung

Mindest-Sicherheitsabstand
zur Leitung

Maximaler
Ausschwing-

bereich der
Leitung

Maximaler
Ausschwing-
bereich der Leitung

Max. Arbeitshöhe
(Angabe durch Versor-
gungsunternehmen) 

Mindest-Sicherheitsabstand
(Angabe durch Vesorgungsunternehmen)Max.

Annäherung

Bei Annäherung an 
den Schutzbereich sind
besondere Maßnahmen
erforderlich.
Das Ausschwingen von Lasten 
ist zu beachten!

Schutzabstände

Werden Baugeräte wie Bagger, Kräne, Kipper-Lastwagen, Leitern, Bauaufzüge,  
Baugerüste verwendet oder Baumaterialien transportiert und gelagert, sind 
folgende Schutzabstände zu spannungsführenden Leitungen einzuhalten:

bei Freileitungen mit Spannungen Schutzabstände (a)
bis  1.000 Volt (Niederspannung) 1 Meter nach allen Seiten
über 1.000 Volt bis 60.000 Volt 3 Meter nach allen Seiten
über 60.000 Volt  nach Angabe des zuständigen 

Versorgungsunternehmen

Im Zweifelsfall erteilt das Versorgungsunter-
nehmen Auskunft über die Höhe der Span-
nung einer Freileitung und den erfordelichen 
Schutzabstand. Liegen keine Angaben vor ist ein 
Schutzabstand von 5 m einzuhalten.

Das seitliche Ausschwingen der Leiterseile ist zusätzlich zu beachten. Außer-
dem ist zu berücksichtigen, dass sich der Durchhang der Leiterseile witte-
rungs- und belastungsabhängig erheblich ändern kann. 
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Erfahrungen haben gezeigt:

•  Vom Führerstand eines Baggers ist der Abstand zwischen Ausleger und 
Leitung schwer zu schätzen.

•   Unebenheiten des Geländes führen bei Bewegungen des Baggers zu  
unkontrolliertem Ausschwingen des Auslegers.

•  Personen, die ein Fördergerüst verschieben, übersehen leicht die gefähr-
liche Annäherung an eine Leitung.

•  Beim Abladen eines Kippers konzentriert sich der Fahrer eher auf den Ab-
ladevorgang als auf die darüber verlaufende Freileitung.

Besondere Maßnahmen

Bei einer unumgänglichen Annäherung an den Schutzbereich sind wahlweise 
folgende Maßnahmen zu treffen, damit die genannten Abstände tatsächlich 
nicht unterschritten werden:

•  Stellen Sie Warnposten auf, die die Bewegungen der Geräte überwachen 
und die Verantwortung für die Sicherheit übernehmen.

• Stellen Sie Sperrschranken auf, die den Schutzabstand absichern.

•  Umgeben Sie die Freileitung mit einem Schutzgerüst – nur bei abgeschal-
teter Leitung und unter Aufsicht eines Mitarbeiters der EWE NETZ GmbH.

Können diese Maßnahmen nicht durchgeführt werden, muss gemeinsam 
mit der EWE NETZ GmbH eine andere Lösung gefunden werden. Möglich ist 
z. B. bei kreuzenden Fahrwegen eine Höhenbegrenzung vor und hinter der  
Freileitung aufzustellen.

Die Beschädigung von Mast-Erdern (z. B. verzinktes Bandeisen) ist der EWE 
NETZ GmbH wegen der damit verbundenen Gefahr unverzüglich anzuzeigen.
Metallische Verbindungen und Abspannungen von Baustelleneinrichtungen  
dürfen nicht an Masten von Starkstromleitungen angebracht werden.
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Was tun …
… wenn trotz aller Vorsicht eine Freileitung berührt wird oder Leiterseile 
herabgefallen sind? 
Es besteht Lebensgefahr für alle Personen in der Umgebung der Schadensstelle.
Deshalb:
1.  Halten Sie Abstand vom verunglückten Fahrzeug oder den auf der Erde 

liegenden Leiterseilen. Nähern Sie sich ihnen auf keinen Fall, auch nicht, 
wenn die Spannung abgeschaltet zu sein scheint.

2.  Verlassen Sie als Fahrzeugführer nicht den Führerstand, sondern versu-
chen Sie, den Kontakt zur Freileitung zu unterbrechen, indem Sie den 
Ausleger schwenken, das Fahrzeug wegfahren und das Gerät aus dem 
Gefahrenbereich bringen. Warnen Sie sich nähernde Personen!

3.  Gelingt es nicht, das Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich zu entfernen und 
ist es nicht mehr möglich, im Fahrzeug zu bleiben, weil es z. B. zu brennen an-
fängt, nicht wie gewohnt aussteigen. Springen Sie mit geschlossenen Füßen 
möglichst weit vom Fahrzeug ab. Entfernen Sie sich mit weiteren Sprung-
schritten, mit parallel gehaltenen und gleichzeitig auftreffenden Füßen.  
Ein gleichzeitiger Kontakt zu Erdboden und Fahrzeug kann tödlich sein!

4.  Gefahrenstelle im Umkreis von mindestens zehn Metern absperren. Auch 
unter Spannung gesetzte Gegenstände größerer Abmessungen (z. B. Draht-
zäune oder Rohrleitungen) sind in die Absperrung mit einzubeziehen.

5. Unverzüglich die EWE NETZ GmbH benachrichtigen!

Nichteinhalten der Sicherheitsbestimmungen

Der Verursacher von Schäden und Unfällen kommt für die entste-
henden Kosten auf.

Werden unsere Versorgungsanlagen wiederholt in grob fahrlässiger 
Weise beschädigt, stellt die EWE NETZ GmbH Strafanzeige wegen 
Verletzung von Regeln der Baukunst.

Außerdem ist die Berufsgenossenschaft berechtigt, Strafen zu ver-
hängen, wenn Mitglieder oder Versicherte vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gegen Unfallverhütungsvorschriften verstoßen.

Planauskünfte über die geografische Lage der Leitungen erhalten Sie 
außerdem in unseren Bezirkmeistereien. Die Adressen finden Sie in den 
örtlichen Telefonbüchern sowie im Internet unter www.ewe-netz.de. 
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Anlagen: 2019_02_01_EWE_NETZ_Merkheft_Arbeiten_Naehe_Gas-HD-Leitungen.pdf; 

2019_02_15_EWE_NETZ_Merkheft_Baufachleute_Schutz_der_Leitungen.pdf; 
PV Anlage Gielsdorf_ergänzende_Stellungnahme_Nov_2022.pdf; EWE-
Altlandsberg.pdf

Bebauungsplan PV-Anlage Gielsdorf der Stadt Altlandsberg 
 
Guten Tag Frau Köhn, 
 
wir nehmen Bezug auf unsere bereits erfolgte Stellungnahme vom 15.September 2022 bzw. ergänzende 
Stellungnahme vom 07.November 2022, 
diese behält auch weiterhin ihre Gültigkeit. In der Anlage erhalten Sie nochmals die versendeten Unterlagen. 
Für Ihre weitere Planung bitten wir um Beachtung unserer Vorgaben, diese sind zwingend einzuhalten. 
Da sich im besagten Bereich eine Erdgashochdruckleitung befindet, ist es erforderlich, dass Sie sich mit unserer 
Fachabteilung NetztechnikNBB@ewe-netz.de in Verbindung setzen. 
 
Bitte wenden Sie sich für die Einweisung oder andere geplante Aktivitäten rechtzeitig zur Terminvereinbarung an 
unsere Bezirksmeisterei in 15566 Schöneiche Babickstr. 4, Tel. 03064907-430. 
 
 
Birgit Woike 
Geschäftsfeld Energienetze 
Netzregion Brandenburg/Rügen 
Planung/ Bau 
 
Telefon:         +49  3341  4907-295 
E-Mail:           Birgit.Woike@ewe-netz.de 
 
 
 

EWE NETZ GmbH 
Hegermühlenstr. 58 
15344 Strausberg 
E-Mail: info@ewe-netz.de  
Internet: www.ewe-netz.de 
 

 
Handelsregister Amtsgericht Oldenburg HRB 5236  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Urban Keussen  
Geschäftsführung: Torsten Maus (Vorsitzender), Heiko Fastje, Hans-Joachim Iken, Jörn Machheit  
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Lisa Köhn

Von: noreply.bauleitplanung@BNetzA.DE
Gesendet: Donnerstag, 25. Mai 2023 16:30
An: Lisa Köhn
Betreff: 48409: Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlage/n >200qm in 

Altlandsberg; Bebauungsplan „PV-Anlage Gielsdorf“der Stadt Altlandsberg, 
AZ.: wib/köh_3006

BNetzA Vorgangsnummer:     48409 
Ihr Zeichen:     Bebauungsplan „PV-Anlage Gielsdorf“der Stadt Altlandsberg, AZ.: wib/köh_3006 
Ihre Nachricht vom:     28.04.2023 
Prüfgebiet Ort:     Altlandsberg, LK Märkisch-Oderland 
Prüfgebiet Koordinaten (WGS84 Grad/Min./Sek.): 
NW:     13° E 52' 04,54''   52° N 37' 38,79'' 
SO:     13° E 53' 11,80''   52° N 37' 01,88'' 
 
 
Überprüfung der Betroffenheit funktechnischer Einrichtungen in Ihrem Plangebiet; Marktstammdatenregister 
(MaStR) ==================================================================== 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Angaben möchte ich im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens 
auf Folgendes hinweisen: 
 
Beeinflussungen von Rich unkstrecken, Radaren und Funkmessstellen der Bundesnetzagentur durch neue Bauwerke 
mit Bauhöhen unter 20 m sind nicht sehr wahrscheinlich. Die o. g. Planung sieht keine Bauhöhen von über 20 m vor. 
Entsprechende Untersuchungen zu Planverfahren mit geringer Bauhöhe sind daher nicht erforderlich. Da die Belange 
des Rich unks u. a. durch die Planung nicht berührt werden, erfolgt meinerseits keine weitere Bewertung. 
 
Photovoltaikanlagen können den Empfang nahgelegener Funkmessstellen der Bundesnetzagentur beeinträch gen. 
Für Bauplanungen von Photovoltaikanlagen ab einer Fläche von ca. 200 m², die sich in Nachbarscha  zu 
Funkmessstellen der Bundesnetzagentur befinden, wird daher eine frühzei ge Beteiligung der Bundesnetzagentur 
als Träger öffentlicher Belange empfohlen. 
 
Die Prüfung ergab für Ihr Plangebiet folgendes Ergebnis: 
 
FUNKMESSSTELLEN DER BNETZA: 
============================== 
Es sind keine Funkmessstandorte der BNetzA betroffen. 
 
 
Hinweise zum Marktstammdatenregister (MaStR) ========================================= 
Der Gesetzgeber hat 2014 damit begonnen ein neues Register einzuführen und die Bundesnetzagentur mit seiner 
Einrichtung und seinem Betrieb beau ragt: Das Marktstammdatenregister (MaStR). Die Bundesnetzagentur stellt 
das MaStR als behördliches Register für den Strom- und Gasmarkt auf der Basis von § 111e und § 111f EnWG sowie 
der Verordnung über die Registrierung energiewirtscha licher Daten (MaStRV) zur Verfügung. 
 
Die Registrierung im h p://www.marktstammdatenregister.de/ ist für alle Solaranlagen verpflichtend, die 
unmi elbar oder mi elbar an ein Strom- bzw. Gasnetz angeschlossen sind oder werden sollen. Die Pflicht besteht 
unabhängig davon, ob die Anlagen eine Förderung nach dem EEG erhalten und unabhängig vom 
Inbetriebnahmedatum. 
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Eine Registrierung von Einheiten in der Entwurfs- oder Errichtungsphase, deren Inbetriebnahme geplant ist 
(Projekte), ist nach der MaStRV verpflichtend, wenn diese eine Zulassung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
benö gen. 
 
Wenn eine Förderung für eine Solaranlage in Anspruch genommen wird, kann diese nur dann ohne Abzüge 
ausbezahlt werden, wenn die gesetzlichen Registrierungspflichten und -fristen eingehalten wurden. Wenn die Frist 
überschri en ist, wird die Zahlung vom Netzbetreiber zurückgehalten. Außerdem erlischt bei einer 
Fristüberschreitung der Förderanspruch möglicherweise teilweise oder vollständig und wird auch nicht nachgezahlt. 
 
Grundsätzlich handeln Sie ordnungswidrig, wenn Sie eine Registrierung im Marktstammdatenregister nicht 
rechtzei g vornehmen. 
 
 
Hinweise zum Beteiligungsverfahren der Bundesnetzagentur 
================================================== 
Beachten Sie bi e für Ihr geplantes Vorhaben auch die Hinweise auf unserer Internetseite 
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung. 
 
Nutzen Sie bi e immer für die Beteiligung der Bundesnetzagentur das auf der Internetseite verfügbare 'Formular 
Bauleitplanung', welches Sie unter folgendem Link direkt herunterladen können. 
www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunika on/Unternehmen_Ins tu o
nen/Frequenzen/Firmennetze/FormularRich unk.pdf 
 
Senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular zusammen mit den zugehörigen Planungsunterlagen immer an die 
folgende E-Mail-Adresse. 
226.Pos ach@BNetzA.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Team Bauleitplanung 
____________________________________________________________ 
Referat 226 
Rich unk; Ortungs-, Naviga ons-, Flugfunk; Campusnetze Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunika on, Post und Eisenbahnen 
 
Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin 
Telefon: 030 22480-509 
E-Mail: 226.Pos ach@BNetzA.de 
www.bundesnetzagentur.de 
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung 
 
Datenschutzhinweis: www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz 
 



Formblatt 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und 

vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 Baugesetzbuch) 
 
 
Vorbemerkung 
 
Mit der Beteiligung wird den Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit zu dem jeweiligen konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde 
die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die 
Stellungnahme ist zu begründen, die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt 
nachvollziehen kann. 
 
Leerzeichen bitte ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen (X) 
 
A. Allgemeine Angaben 
 

Stadt/Gemeinde/Amt Stadt Altlandsberg 

( x ) Flächennutzungsplan 14. Änderung 

( x ) Bebauungsplan 
 

PV-Anlage Gielsdorf 

(  ) vorhabenbezogener Bebauungsplan  
      (Vorhaben- und Erschließungsplan) 

 

 
( ) sonstige Satzungen 

 

 
Fristablauf für die Stellungnahme am: 

 
31.05.2023 
 

 
B. Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 
Bezeichnung des Trägers öffentlicher Belange: 
 

Industrie- und Handelskammer    

Ostbrandenburg  Tel: (03 35) 56 21-13 26 

Geschäftsbereich Wirtschaft  Fax: (03 35) 56 21-13 90 

Raumordnung und Bauleitplanung  Bearbeiterin: Annekathrin Kuß 

Puschkinstraße 12b   kuss@ihk-ostbrandenburg.de 

15236 Frankfurt (Oder)    
 
 
( x ) Keine Einwände   
 

1 Einwendungen 
 
(   ) Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung, 

Befreiung o. ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können (bitte alle drei Rubriken 
ausfüllen) 

 
a) Einwendung:  

 
 

b) Rechtsgrundlage:  
 
 

c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen):  
 



2 Fachliche Stellungnahme 
 
(   ) Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit Angabe des 

Sachstandes und des Zeitrahmens: 
 
 
 
 
 
(  ) Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. 

Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und Rechtsgrundlage: 
 
  
 
 
 
 
 
24.05.2023  _________________________ 
Datum    Unterschrift 
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Lisa Köhn

Von: PDOst Schwanenberg, Lars <Lars.Schwanenberg@polizei.brandenburg.de> 
im Auftrag von PDOst    Stab1 V Postfach 
<stab1v.pdost@polizei.brandenburg.de>

Gesendet: Freitag, 5. Mai 2023 12:56
An: TöB
Betreff: Bebauungsplan "PV-Anlage Gielsdorf" der Stadt Altlandsberg
Anlagen: 28.04.2023_Anschreiben Verteiler_B-Plan.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Bezug nehmend auf Ihr Anschreiben zum Bebauungsplan „PV-Anlage Gielsdorf“, teile ich Ihnen mit, dass es seitens 
der Polizeidirektion Ost keine Einwendungen gibt. 
Gleichwohl übersende ich Ihnen die Hinweise des Leiters des zuständigen Polizeirevieres Neuenhagen:  
 
Zu nachstehender Anfrage möchte das PRev. Neuenhagen auf Folgendes hinweisen: 
 

1. Die ausgewiesene Fläche ist umrahmt von Feld-, Wiesen- und Waldgelände mit teilweise sumpfigem 
Untergrund. Die Zufahrtswege sind z. T. schmal und befinden sich teilweise auch in einem mäßigen bis 
schlechten Ausbaustatus oder Zustand. Diese Umstände, die den Planungsbeteiligten jedoch bekannt sein 
dürften, sind insofern relevant, als dass die Erreich- und Befahrbarkeit mit schwerer Technik sowohl in der 
Bauphase, als auch im späteren Betrieb und insbesondere für einen möglichen Havariefall Beachtung finden 
muss. 

2. Das Gelände befindet sich weit abseits von regelmäßig frequentierten Straßen oder sonstigen Bereichen des 
Alltagslebens. Diesen Umstand berücksichtigend, sollte vom Eigentümer/ Betreiber ein erhöhtes Risiko für 
Diebstahlsdelikte einkalkuliert und ggf. entsprechend vorgesorgt werden. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
KOK Lars Schwanenberg 
 
--------------------------------------------------- 
Polizeipräsidium Brandenburg 
Polizeidirektion Ost 
Stabsbereich 1.3 - Verkehrsangelegenheiten 
Nuhnenstraße 40 
15234 Frankfurt (Oder) 
 
Tel.: 0335-561-2136 
Intern: 07-441-2136 
Fax: 0331-28346 151747 
E-Mail StB 1.3: Stab1v.pdost@polizei.brandenburg.de  
 
 

Von: PP Internetwache01 <Internetwache01.PP@Polizei-Internet.Brandenburg.de>  
Gesendet: Freitag, 28. April 2023 12:17 
An: PP ELZ <Lagezentrum@polizei.brandenburg.de> 
Betreff: WG: Bebauungsplan "PV-Anlage Gielsdorf" der Stadt Altlandsberg 
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Von: Lisa Köhn 
Gesendet: Freitag, 28. April 2023 12:16:18 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien 
Betreff: Bebauungsplan "PV-Anlage Gielsdorf" der Stadt Altlandsberg 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
im Auftrag der Stadt Altlandsberg beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 2 BauGB als Träger öffentlicher Belange 
Bebauungsplan am o.g. Vorhaben.. 
Antworten und Stellungnahmen per E-Mail senden Sie bitte an folgende Adresse: toeb@mikavi-planung.de 
  
Sie haben die Möglichkeit die Planungsunterlagen über diesen Link kostenfrei herunterzuladen. 
  
https://we.tl/t-lVLeqyDCb6 
  
Mit freundlichen Grüßen  
  
Lisa Köhn 
  

 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
koehn@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +49 3968 2111790 
  

 

  Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 
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Lisa Köhn

Von: Herger, Janis <Janis.Herger@gemeinde-hoppegarten.de>
Gesendet: Dienstag, 2. Mai 2023 12:46
An: TöB
Cc: Große, Peter; Tenge, Ailine
Betreff: TÖB-Beteiligung Bebauungsplan "PV-Anlage Gielsdorf" sowie 14. Änderung 

des Flächennutzungsplans der Stadt Altlandsberg; Stellungnahme der 
Gemeinde Hoppegarten

Stellungnahme der Gemeinde Hoppegarten zum Bebauungsplanverfahren „PV-Anlage Gielsdorf“ sowie der 14. 
Änderung des Bebauungsplans der Stadt Altlandsberg 
Hier: Beteiligung der Träger öff. Belange und sonstiger Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Planungsabsichten der Gemeinde Hoppegarten sind von den o.g. Planungen nicht berührt. Bei der weiteren 
Durchführung des Verfahrens wünschen wir Ihnen viel Erfolg.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Janis Herger 
M.Sc. Geografie 
Janis.Herger@Gemeinde-Hoppegarten.de 
 
Rennbahngemeinde Hoppegarten 
Fachbereich I – Bau/ Stadtplanung 
Lindenallee 14 
D-15366 Hoppegarten 
https://www.gemeinde-hoppegarten.de 
Telefon: +49 3342 393-219 
 
Hinweis: Dieser Kommunikationsweg steht ausschließlich für  
Verwaltungsangelegenheiten zur Verfügung. Es wird darauf hingewiesen, dass mit diesem Kommunikationsmittel 
Verfahrensanträge oder Schriftsätze nicht rechtswirksam eingereicht werden können. Sollte Ihre Nachricht einen 
entsprechenden Schriftsatz beinhalten, ist eine Wiederholung der Übermittlung mittels Telefax (03342 393 150) 
oder auf dem Postwege unbedingt erforderlich. 
 
Bis auf Widerruf können keine E-Mails mit Anhängen in einem  
MS-Office-Format (doc, docx, xls, xlsx, .ppt, pptx, rtf) empfangen werden. Senden Sie bitte E-Mail-Anhänge als ZIP-
komprimierter Ordner oder pdf-Format. 
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